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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2014 Ausgegeben am 30. Mai 2014 Teil I 

36. Bundesgesetz: Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 
 (NR: GP XXV RV 101 AB 132 S. 25. BR: AB 9186 S. 830.) 

36. Bundesgesetz, mit dem das Grunderwerbsteuergesetz 1987 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 

Das Grunderwerbsteuergesetz 1987, BGBl. Nr. 309/1987, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 1/2013, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Z 2 wird im ersten Satz der Verweis „§ 4 Abs. 2 Z 1 oder Z 4“ durch den Verweis „§ 4 Abs. 2 Z 1 
lit. a oder b oder Z 2 lit. a oder b“ ersetzt und folgender zweite Satz eingefügt: 
"Ein unentgeltlicher Erwerb liegt vor, wenn eine Gegenleistung nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln 
ist oder die Gegenleistung für den Erwerb eines land- und forstwirtschaftlichen Grundstückes (§ 4 Abs. 2 
Z 2) geringer ist als der einfache Einheitswert des Grundstückes, im Übrigen geringer ist als der dreifache 
Einheitswert des Grundstückes oder 30% des gemeinen Wertes des Grundstückes, wenn dieser nachge-
wiesen wird.“ 

b) In Z 7 wird der Verweis „§ 4 Abs. 2 Z 1“ durch den Verweis „§ 4 Abs. 2 Z 1 lit. a“ ersetzt. 

c) Z 8 und 9 lauten: 
 „8. der Erwerb eines Grundstückes infolge eines behördlichen Eingriffs oder aufgrund eines Rechts-

geschäftes zur Vermeidung eines solchen nachweisbar unmittelbar drohenden Eingriffs, 
 9. Zuwendungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften.“ 

2. § 4 lautet samt Überschrift: 
„Art der Berechnung 

§ 4. (1) Die Steuer ist vom Wert der Gegenleistung (§ 5) zu berechnen. 
(2) Abweichend von Abs. 1 gilt Folgendes: 

 1. Bei den nachstehend angeführten begünstigten Erwerbsvorgängen ist die Steuer vom Dreifachen 
des Einheitswertes (§ 6), maximal jedoch von 30% des gemeinen Wertes, wenn dieser nachge-
wiesen wird, zu berechnen: 

 a) bei Übertragung eines Grundstückes an den in § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 angeführten Personen-
kreis; 

 b) bei Erwerb eines Grundstückes durch Erbanfall, durch Vermächtnis oder in Erfüllung eines 
Pflichtteilsanspruches, wenn die Leistung an Erfüllungs Statt vor Beendigung des Verlassen-
schaftsverfahrens vereinbart wird, durch den in § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 angeführten Personen-
kreis; 

 c) wenn alle Anteile einer Gesellschaft vereinigt werden oder alle Anteile einer Gesellschaft 
übergehen; das gleiche gilt bei den entsprechenden schuldrechtlichen Geschäften. 

 2. Bei den nachstehend angeführten Erwerbsvorgängen betreffend land- und forstwirtschaftliche 
Grundstücke ist die Steuer vom Einheitswert (§ 6) zu berechnen: 
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 a) bei Übertragung eines Grundstückes an den in § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 angeführten Personen-
kreis; 

 b) bei Erwerb eines Grundstückes durch Erbanfall, durch Vermächtnis oder in Erfüllung eines 
Pflichtteilsanspruches, wenn die Leistung an Erfüllungs Statt vor Beendigung des Verlassen-
schaftsverfahrens vereinbart wird, durch den in § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 angeführten Personen-
kreis; 

 c) wenn alle Anteile einer Gesellschaft vereinigt werden oder alle Anteile einer Gesellschaft 
übergehen; das gleiche gilt bei den entsprechenden schuldrechtlichen Geschäften; 

 d) bei Erwerb eines Grundstückes auf Grund einer Umgründung im Sinne des Umgründungs-
steuergesetzes. 

 3. Die Steuer ist – abgesehen von Z 1 und 2 – vom gemeinen Wert zu berechnen: 
 a) wenn eine Gegenleistung nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln ist oder die Gegenleistung 

geringer ist als der gemeine Wert des Grundstückes; 
 b) beim Erwerb durch Erbanfall, durch Vermächtnis oder in Erfüllung eines Pflichtteilsanspru-

ches, wenn die Leistung an Erfüllungs Statt vor Beendigung des Abhandlungsverfahrens ver-
einbart wird. 

 4. Bei einem Tauschvertrag, der für jeden Vertragsteil den Anspruch auf Übereignung eines Grund-
stückes begründet, ist die Steuer sowohl vom Wert der Leistung des einen als auch vom Wert der 
Leistung des anderen Vertragsteiles zu berechnen.“ 

3. § 6 lautet samt Überschrift: 
„Einheitswert 

§ 6. (1) Maßgebend ist der Einheitswert, der auf den dem Erwerbsvorgang unmittelbar vorausgegan-
genen Feststellungszeitpunkt festgestellt ist. 

(2) Bildet das Grundstück, das Gegenstand des Erwerbsvorganges ist, einen Teil einer wirtschaftli-
chen Einheit (Untereinheit), für die ein Einheitswert festgestellt ist, so ist als Wert der entsprechende 
Teilbetrag des Einheitswertes anzusetzen. Der Teilbetrag ist unter sinngemäßer Anwendung der Grunds-
ätze, die für die Zerlegung der Einheitswerte gelten, zu ermitteln. 

(3) Haben sich die Verhältnisse zwischen dem unmittelbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt 
und dem Zeitpunkt des Erwerbsvorganges (Stichtag) dergestalt geändert, dass nach den Vorschriften des 
Bewertungsgesetzes die Voraussetzungen für eine Wertfortschreibung oder eine Artfortschreibung oder 
spätestens durch den Erwerbsvorgang die Voraussetzungen für eine Nachfeststellung gegeben sind, so ist 
auf den Zeitpunkt des Erwerbsvorganges (Stichtag) ein besonderer Einheitswert unter sinngemäßer An-
wendung der Grundsätze für Fortschreibungen oder Nachfeststellungen zu ermitteln; in den Fällen des 
Abs. 2 aber nur dann, wenn sich die Wertabweichung auch auf den Teil der wirtschaftlichen Einheit er-
streckt.“ 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Z 1 lautet: 
 „1. durch den Ehegatten, den eingetragenen Partner, den Lebensgefährten, sofern die Lebensgefähr-

ten einen gemeinsamen Hauptwohnsitz haben oder hatten, einen Elternteil, ein Kind, ein Enkel-
kind, ein Stiefkind, ein Wahlkind oder ein Schwiegerkind des Übergebers 2 v.H.,“ 

b) In Abs. 1 entfallen der vorletzte und letzte Satz. 

c) In Abs. 2 wird der Verweis „§ 4 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 und 4“ durch den Verweis „§ 4 Abs. 1 und 
Abs. 2 Z 3 und 4“ ersetzt. 

5. Nach § 8 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Bei Erwerben durch Erbanfall entsteht die Steuerschuld mit der Rechtskraft des Beschlusses 

über die Einantwortung und bei Erwerben durch Vermächtnis mit Bestätigung des Verlassenschaftsge-
richts gemäß § 182 Abs. 3 Außerstreitgesetz, BGBl. I Nr. 111/2003, in der jeweils geltenden Fassung.“ 

6. § 12 lautet samt Überschrift: 
„Selbstberechnungserklärung 

§ 12. Der Parteienvertreter ist befugt, gegenüber dem Grundbuchsgericht je Erwerbsvorgang elekt-
ronisch zu erklären, dass eine Selbstberechnung gemäß § 11 vorgenommen worden ist und die Grunder-
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werbsteuer sowie die Eintragungsgebühr nach dem Gerichtsgebührengesetz – GGG, BGBl. Nr. 501/1984 
in der jeweils geltenden Fassung, soweit das GGG die gemeinsame Entrichtung mit der Grunderwerb-
steuer vorsieht, gemäß § 13 abgeführt werden. Die nähere Regelung betreffend die Form, den Inhalt und 
den elektronischen Übermittlungsweg der Selbstberechnungserklärung wird einer Verordnung des Bun-
desministers für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz vorbehalten. 

7. In § 13 lauten der fünfte und sechste Satz: 
„Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die elektronische Selbstberechnung und Anmeldung 
durch Verordnung näher zu regeln, soweit sich die Regelungen auf die gerichtlichen Eintragungsgebühren 
und die elektronische Übermittlung der Daten an die Justiz beziehen, im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Justiz. Aus der Anmeldung muss sich ergeben, für welchen Steuerschuldner in welchem 
Ausmaß die Steuer und – nach Maßgabe der Bestimmungen im GGG – die Eintragungsgebühren nach 
dem GGG selbst berechnet und entrichtet wurden.“ 

8. § 16 lautet samt Überschrift: 
„Mitteilungspflicht 

§ 16. Stellt sich die Unrichtigkeit der Bemessungsgrundlage für die Selbstberechnung bei der 
Grunderwerbsteuer heraus, hat das Finanzamt ohne unnötigen Aufschub dem Grundbuchsgericht in elekt-
ronischer Form die richtige Bemessungsgrundlage mitzuteilen. Die nähere Regelung betreffend die Form, 
den Inhalt und den elektronischen Übermittlungsweg der Selbstberechnungserklärung wird einer Verord-
nung des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz vorbehal-
ten.“ 

9. Im § 18 werden nach Abs. 2l folgende Abs. 2m bis 2o angefügt: 
„(2m) § 3 Abs. 1 Z 2, 7, 8 und 9, § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1, 3 und 4, §§ 6 und 7 und § 8 Abs. 4 je-

weils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/2014 sind auf alle Erwerbsvorgänge anzuwen-
den, die nach dem 31. Mai 2014 verwirklicht werden oder für die die Steuerschuld oder ein Erhebungs-
grund für die Steuer nach dem 31. Mai 2014 entsteht. Wurde der Erwerbsvorgang vor dem 1. Juni 2014 
verwirklicht oder ist der Erblasser vor dem 1. Juni 2014 verstorben, kann der Steuerschuldner gegenüber 
dem die Steuer selbstberechnenden Parteienvertreter oder gegenüber dem Finanzamt schriftlich erklären, 
dass die Besteuerung nach § 4 Abs. 2 und §§ 6 und 7, jeweils in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 36/2014, erfolgen soll. 

(2n) § 4 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/2014 ist auf alle Erwerbs-
vorgänge betreffend land- und forstwirtschaftliche Grundstücke anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2014 verwirklicht werden oder für die die Steuerschuld oder ein Erhebungsgrund für die Steuer nach dem 
31. Dezember 2014 entsteht. Wurde der Erwerbsvorgang nach dem 31. Mai 2014 und vor dem 1. Jänner 
2015 verwirklicht oder ist der Erblasser nach dem 31. Mai 2014 und vor dem 1. Jänner 2015 verstorben, 
kann der Steuerschuldner gegenüber dem die Steuer selbstberechnenden Parteienvertreter oder gegenüber 
dem Finanzamt schriftlich erklären, dass die Besteuerung nach § 4 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 36/2014 erfolgen soll. Wurde der Erwerbsvorgang vor dem 1. Juni 2014 verwirk-
licht oder ist der Erblasser vor dem 1. Juni 2014 verstorben, kann der Steuerschuldner gegenüber dem die 
Steuer selbstberechnenden Parteienvertreter oder gegenüber dem Finanzamt schriftlich erklären, dass die 
Besteuerung nach § 4 Abs. 2 und §§ 6 und 7 jeweils in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 36/2014 erfolgen soll. 

(2o) Die §§ 12, 13 und 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/2014 sind auf alle Er-
werbsvorgänge anzuwenden, für die die Selbstberechnung gemäß § 11 nach dem 31. Dezember 2014 
vorgenommen wird.“ 

Fischer 

Faymann 
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